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Erwägungen

E. 4
Welches sind die Auswirkungen von allfällig entstehenden Lücken in unserem
Schienennetz in bezug auf angrenzende Privatbahnen (KTU), auf den
Wagenladungsverkehr Car- go Rail sowie auf das Cargo Domizil?

E. 5
die Vorarbeiten für die Grossvorhaben «Bahn und Bus 2000» sowie Alpentransit hat man
im Griff,

E. 6
der hohe Preis für den Bund und die Steuerzahler ist die Sa- che immer noch wert, aber die
politische Schallgrenze in be- zug auf die Kosten der SBB wird man bald erreichen. Helfen
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